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V o r l a g e  
 

an den  
 

Rat 
 

über den 
 

Verwaltungsausschuss 
 
 
 
 
 
 

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Fachbereich 21; 
Kostensteigerungen bei der Erweiterung der Kindertagesstätte St. Ludgeri 
 

Mit dem beiliegenden Schreiben vom 23.06.2022 teilte die kath. Kirchengemeinde St. Ludgeri mit, 

dass die bisher bewilligten Kosten für die Baumaßnahme „Erweiterung der Kindertagesstätte St. 
Ludgeri“ nicht mehr auskömmlich seien. Durch erhebliche Preissteigerungen, wie sie auch von 

dem eigenen städtischen Bauvorhaben der Kindertagesstätte Kaisergarten bekannt sind, sowie 

durch Verzögerungen, die sich durch die Störung von Lieferketten mit Zusatzkosten ergeben ha-

ben, resultiert ein weiterer Finanzierungsbedarf nach Trägerangabe in Höhe von 750.000,00 

EUR, der nachzufinanzieren sei. Die Kirchengemeinde beantragt insoweit eine Nachfinanzierung 

in dieser Höhe. 

Es ergeben sich folgende Alternativen, diese Finanzierungslücke zu schließen: 

1. Der benötigte Betrag von 750.000,00 EUR wird von der Kirchengemeinde durch Aufnahme 

eines Darlehns finanziert. Dadurch ergeben sich nach deren Angabe Zinszahlungen von ins-

gesamt rd. 244.500 EUR über die Gesamtlaufzeit. Bei einer Darlehnslaufzeit von 22 Jahren 

resultieren daraus für die Nachfinanzierung Mehrkosten von insgesamt rd. 994.500 EUR. Die-

ser Betrag wäre dann über die gesamte Laufzeit des Darlehns im Rahmen der alljährlichen 

Betriebskostenabrechnung von der Stadt Helmstedt zu refinanzieren. 

 

2. Die Stadt Helmstedt leistet einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 750.000,00 EUR 

zur Deckung des Finanzbedarfes für die Baumaßnahme an die Kirchengemeinde St. Ludgeri, 

um die Finanzierungslücke zu schließen. 

 

Aus Verwaltungssicht sollte die Stadt Helmstedt einen solchen Investitionskostenzuschuss von 

750.000 EUR an die Kirchengemeinde St. Ludgeri bewilligen, da die o.a. 1. Alternative über die 

Jahre der Laufzeit der Darlehnsfinanzierung hinweg Mehrkosten von rd. 244.500 EUR verursacht. 

Derzeit müssen durch die Stadt Helmstedt sogar Verwahrentgelte (sog. Strafzinsen) für Guthaben 

auf den städtischen Konten gezahlt werden. Auch wenn es nicht absehbar ist, wie lange diese 
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Strafzinszahlungen noch andauern, ist es aus folgendem Kostenvergleich heraus wirtschaftlicher, 

die Nachfinanzierung als Investitionszuschuss vorzunehmen: 

 

Selbst nämlich, wenn die Strafzinsen über kurz oder lang sinken oder ganz entfallen sollten, ist 

es bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise für die Stadt kostengünstiger, die Angelegenheit jetzt 

durch einen Zuschuss zu „erledigen“, als bei evtl. steigenden Zinsen höhere Betriebskostenzu-

schüsse zu zahlen, die dann ggf. später u.U. sogar durch Liquiditätskredite zu finanzieren wären. 

So wäre bei einer prospektiven durchschnittlichen Guthabenverzinsung städtischer Mittel auf 20 

Jahre mit rd. +1,5 % p.a. gerechnet die Zuschussbewilligung (Alternative 2) insoweit noch immer 

wirtschaftlicher. 

 

Die Maßnahme ist sachlich und zeitlich unabweisbar, um der Kirchengemeinde die rechtzeitige 

Zahlung ihrer Rechnungen zu ermöglichen. Die Deckung der benötigten überplanmäßigen Mittel 

kann aus der Investitionsmaßnahme I11450034 - Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflä-

chen – erfolgen. Hier wird es zu Minderauszahlungen im Bereich der Grundstückskäufe kommen, 

da nach aktuellen Grundstückverhandlungen nicht wie geplant alle Flächen erworben werden 

können. 

 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Teilhaushalt 21 gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG in 

Höhe von insgesamt 750 TEUR im Haushaltsjahr 2022 für die Auszahlung an die kath. Kirchge-

meinde St. Ludgeri zur Finanzierung ihrer Baumaßnahmen wird zugestimmt. 

 

 

 
 
Gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
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